
BRÜNNEB BEITRAGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK I, BRNO 1077 

Z D E N f i K M A S A f t l K 

EIN BEITRAG ZUR DEUTSCHEN KANZLEISPRACHE 
IN OLMÜTZ IM 15. UND 16. JH. 

Auf die komplizierte Problematik bei der Erforschung der mittelalter
lichen deutschen Kanzleisprache in Mähren wurde sowohl in der Vergangen
heit als auch in der Gegenwart von verschiedenen Gesichtspunkten aus 
hingewiesen. Eine relative Übereinst immung über den Charakter dieser 
Kanzleisprache besteht im Grunde nur für die südmährischen Territorien, 
während die Situation im nördlichen Mittelmähren sowie auch in Nord
mähren bei weitem nicht so eindeutig ist. Für die Gebiete Mittelmährens 
rechnet man damit, daß sich hier zwei Regionalvarianten vermischen, 
und zwar die mittelbairische mit der ostmitteldeutschen. Diese Feststellung, 
die sich auf die sprachlichen Analysen der wichtigeren Kanzleien s tütz t 
und auch noch die Ergebnisse des Sprachatlasses einbezieht, ist im allge
meinen anerkannt, wenn auch im einzelnen nicht vorbehaltlos. Ein beson
deres Problem ist in diesem Zusammenhang die genaue territoriale und 
zeitliche Stratifikation der südlichen (mittelbairischen) Mundartelemente 
in Nordmähren sowie der mitteldeutschen in Mittel- und Südmähren. 
Relativ weniger kompliziert scheinen die Probleme eben in Mittel- und 
Südmähren zu sein. Von diesen Gebieten läßt sich auf Grund der bisherigen 
Arbeiten behaupten, daß die mitteldeutschen Elemente meistens nur am 
Bande des grammatischen Systems stehen oder als zeitweilige Neuerungen 
(z. B. in Brünn) auftreten, während die mittelbairischen Elemente als 
feste Bestandteile der grammatischen Grundstruktur zu werten sind. Viel 
komplizierter ist jedoch die Festlegung eines mögl ichen Anteiles der südlichen 
Elemente in den Kanzleisprachen Nordmährens (vor allem in den südli
cheren Territorien), da manche hier tiefer in die grammatische Struktur 
eingedrungen sind und in den jeweiligen Kanzleien aus verschiedenen — 
nicht zuletzt außersprachlichen Gründen — anders verteilt und strukturiert 
sind. D a ß die südlichen Einflüsse in diesen Territorien viel intensiver waren 
als die nördlichen in Mittel- und Südmähren, bezeugen z. B. der Sprach
charakter des Littauer Stadtbuches (1367—1577) oder die Grundstruktur 
des Waisenbuches aus Nebotein1 sowie weiteres Material, das noch auf-

1 Die Sprache des Waisenbuches nimmt i n dieser Problematik eine besondere Stellung 
ein; vgl. dazu unseren Aufsatz: Stfedov&kä bavorekd enktäva u Olomvucc, in : Slezsty 
sbornfk 69 (1971), H . 3, S. 290—296. 
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zuarbeiten ist. Die unterschiedliche Ausstrahlung der bairischen Elemente 
in das kanzleimäßige Material ist außer anderem von der Bedeutung der 
jeweiligen Kanzlei wie auch von der Bestimmung der einzelnen Textklassen 
(Textgruppen) abhängig. 

Eine bedeutende Stellung nimmt in diesem Zusammenhang die Olmützer 
Kanzleisprache ein, und zwar außer anderem auch angesichts der mittel-
bairischen Mundartzüge, die hier vermischt mit den mitteldeutschen 
auftreten, und deshalb schien es notwendig, diese zum Vergleich heranzu
ziehen, wobei hier keine umfassende Darstellung vorgelegt werden kann. 
Es geht also vielmehr um einen partiellen Beitrag zur Klärung der ange
deuteten Problematik, und zwar aus folgenden zwei Gründen: 1° der Corpus 
beschränkt sich zeitlich auf die 2. Hälfte des 15. Jh. sowie insbesondere auf 
die 1. Hälfte des 16. Jh.; 2° Nur teilweise werden Parallelen mit anderen 
Kanzleien angestrebt. Trotz dieser Einschränkungen sind wir der Meinung, 
daß mit diesen Ausführungen ein bescheidener Schritt zur systematischen 
Erforschung der Olmützer Kanzleisprache getan wird. Es sei noch erwähnt, 
daß eine systematische Erforschung dieser Kanzleisprache vorgesehen 
ist, in der nioht nur das gesamte relevante Material allseitig (also z. B. auch 
nach den ermittelten Schreibern) analysiert wird, sondern auch der Vergleich 
mit anderen Kanzleien angestrebt wird. 

Als Corpus der vorliegenden Ausführungen wurden folgende Quellen 
benützt : 

1. Die deutsch geschriebenen Urkunden aus dem 15. Jh. , die nach F . X . 
Parsch angegeben werden;2 

2. Liber antiquus contractuum et testamentorum (1492—1533), 289 Bl . , 
Form. 33/20.5 (weiter zitiert als Hs. 7); 

3. Liber testamentorum, primus ab anno 1511 — 1541, 287 Bl . , Form. 32.5/21 
(Hs. 138); 

4. Liber testamentorum ab anno 1541 — 1557,331 Bl . , Form. 32/20.5 (Hs. 139), 
5. Liber orphanorum (1509—1551), 457 BL, Form. 30/21 (Hs. 145); 
6. Sententiae scabinorum (1534—1554), 280 Bl . , Form. 32/21 (Hs. 198); 
7. Die Richterbücher (1516—1524), (die Hss. 16/4, 16/5, 16/6, 16/7), ins

gesamt 531 Bl . 

Dem Ziel dieses Aufsatzes dient auch die sprachliche Analyse dadurch, 
daß sie vorwiegend auf die relevanteren Erscheinungen des Lautstandes 
ausgerichtet ist. Schließlich sei noch bemerkt, daß lediglich ungedruckte 
Originalhandschriften herangezogen werden. Die Wiedergabe des Beleg
materials erfolgt möglichst originalgetreu; aus drucktechnischen Gründen 
mußte z. B. auf eine konsequente Unterscheidung der Graphik des Phonems 
-s- verzichtet werden, was auch sprachlich nicht relevant zu sein scheint. 

2 F . X . P a r s c h , Das Stadt-Archiv zu Olmütz. I Theil. O l m ü t z 1901; die Angaben ü b e r 
die ü b r i g e n untersuchten Texte erfolgen nach V . N e ä p o r , Knihy archivu olomouckiho. 
Olomouc 1927. 
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Aus dem hauptlonigcn Vokalismus 

§ 1. Mhd. a wird im allgemeinen graphisch durch a wiedergegeben, und 
zwar überwiegend in allen untersuchten Texten. Belege für die Verdumpfung 
des kurzen a finden sich vorwiegend in den Hss. 7, 16/4 und 145. Beispiele 
in Auswahl aus der Hs. 7: auff dem pfloster, zu schodn komen (43), beworn 
welln (ibid.), er dorff „er darf" (44), bedorff (4,13), abachlogen {!'), ocht 
margk (13'), mit was nomen sollichs genant mag (22,93), yn borem gelde (83'), 
forund vnd vnforvnd (84), der olmechtigk goth (106), in gegenwort (63'), bodgelth 
(75) , . . . ; Hs. 145: in kegenwort (64'), auff dem wogendrussel (96), in gegenworth 
(110', 123', 124', 126, 129 . . . ) , angesprochen vnd ermonet (135'), eingemonet 
(207'), ersomenn rath (229') , . . . : Hs. 16/4: wainochtn (24', 29'), von wegn 
czwaier waiczen molcz (84'), ros vnd wogn (134), was dorff er thuen (161), ein 
gewaldiger mochttroger (162), Peter Prontwayner (168), ein mochtbrieff (180), 
Hanns MolczmSler (189), Adam Wognknecht (199'), peim heiligen leychnom 
(208'), offm grobn (248'), usw. 

In den übrigen Handschriften sind die Belege des verdumpften kurzen a 
recht sporadisch; vereinzelte Belege finden sich in den Originalurkunden 
der 2. Hälf te des 15. Jh. , so z. B.: vnd sproch zu ir sulche wort (Nr. 145), 
ein kolb „ein Kalb" (Nr. 325/1), sowie einmal im Testamentbuch, Hs. 138: 
offem wogendrossl (79). 

Nach F . J . Beranek werden in bairischen Mundarten Südmährens so
wohl o als auch ä zu offenen Lauten verdumpft3. Nach E . Schwarz kann 
jedoch in den ostmd. Mundarten a zu Q, ä dagegen zu geschlossenem ö oder 
gu verdumpft werden. Da es sich in Olmütz um eine Stadtsprache mit sowohl 
ostmitteldeutschen als auch bairischen Bestandteilen handelt und überdies 
die angedeuteten Lautvorgänge nicht konsequent durch die Graphie erfaßt 
werden, ist es ziemlich schwierig über die Qualität der verdumpften Vokale 
eindeutig zu entscheiden. 

§ 2. Mhd. i ist in dem untersuchten Material des 15. Jh. überwiegend 
als i erhalten; dies betrifft vor allem die einzelnen Urkundenstücke des 
15. Jh. Die y-Schreibungen tauchen fast bei allen Schreibern auf; gegenüber 
dem i-Zeichen ist y relativ gering anzutreffen. In fast allen Niederschriften 
konkurriert dem i(y)-Zeichen hin und wieder die Schreibung ie, die sehr 
häufig in offener Tonsilbe vorkommt und vor allem die Fälle betrifft, die 
auch im Nhd. die Dehnung graphisch bezeichnet haben. Dies soll allerdings 
nicht bedeuten, daß die Graphie von den einzelnen Schreibern zie lbewußt 
angewendet wurde; dagegen spricht auch nicht sporadisches Übergreifen 
von Dehnungsfäl len, was notwendigerweise von der Unsicherheit der ie-
Schreibungen zeugt. 

Belege der «(y)-Schreibung aus den wichtigsten Handschriften in Auswahl: 
awer sam wir (Uk 138), zwisschen (Uk 149), ze pringen (Uk 2t©)7% vor nyiikt-
gewesn synd (Uk 316), an einem fisch (Uk 325/1), was schuldig plib (ibid.), auch 
soll her das glid nicht pessern (ibid.), ab eyner das eygennwillig vorschwig 
(ibid.), das glyd (ibid.), dy newstifi (Uk 207/1), mit wysen bey Horka (Uk 285), 
. . . ; Hs. 7: auff disem handtwerich (3), geschribn gewest ist, eyn zedel oder 

3 F . J . B e r a n e k , Die Mundart von Südmähren (Lautlehre), Reichenberg 1936, §§ 16,19. 
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abgeschrifft,dise zech (ibid.), abermals nyderlegt (25), von diser werlt abschiden 
(64), zwischen den hewsern (43), konde wir nicht genad erlangen (18), zwisschen 
ynn gewest ist (52'),...; Hs. 145: weliches ligt vor purgkthar (4), bey gericht 
ligen (5), diß wigett alles (26), hat die wisen kaufft (241), nidergelegt (357'), an 
diser wisen (437'),..; Hs. 198: seyn wydertail (28'), vnnd vil anderer erber er guetter 
lewth (67), wider (211), vnnd angesatzter fryst (168'), als kleger blybe (177'), 
ligt zwischen dem eingangk (200), in schrifft (235'), erhaldten wyrtt (255), 
wytwe (273'), auff gewynn (274),...; Belege aus den Testamentbüchern der 
1. Häl f te des 16. Jh. : vnd zu tysche (Hs. 138, 40), eyntysch, yn der vorwergk 
(21'), an jfyschenn (21'), yren kyndern (5'), die plynte Barbara (192), vnd 
zufryden gestelt (Hs. 139, 175'), zw der kyrchen (160'), die vil kleine khinder 
(211'),...; einige Belege aus den Richterbüchern: dise Vorrichtung (16/4, 
82), in der Niddergasse (40, 58), fisch (142), ein wisen (201'), usw. 

In der zweiten Hälfte des 15. und in der 1. Hälf te des 16. Jh . treten all
mählich die te-Schreibungen auf, manohmal auch im Gegensatz zum nhd. 
Gebrauch: von alders bies hierher (Uk 138), mit den wiesen (Uk 136), vnnd 
ab solicher do solchy schwein ajfschnietten (Uk 325/1), kayn viech vmb die etat 
(Uk 226); bies (Hs, 7, 53), ir viehe zufelde (10'), in schriefft (Hs. 198, 24', 52', 
184...), ein frey wiesenn liegt (200'), muttwilligk vberschrietten habe (211), 
statinsiegel (92'), so icht vbrig blieb (Hs. 138, 10), viel oder wenig (Hs. 139, 
185'),..; erliettenem schaden halben (Hs. 145, 286'), begrieffen vnnd versshrie-
ben (437). 

Das Personalpronomen „wir" tritt in den untersuchten Texten einigemal 
als wier (wir) auf, so z. B.: wir (Uk 94), was wier (HS. 7, 18), ob wier 
(Hs. 16/4, 246)...: hin und wieder erscheint dieses -ie- in den Personal
formen des Inf. „werden" (so z. B . die 3. Ps. Sg. wiertt „wird"). Dieser auf 
die Stellung vor -r beschränkte Lautwandel war z. B . in Südmähren häufig 
zu verzeichnen, was wohl so zu verstehen ist, daß sich vor -rin dieser Stellung 
ein Murmelvokal eingestellt hat, so daß man äußerlich auch von einer 
Diphthongierung sprechen k ö n n t e . 4 

Bei den Verbalformen der 1. Klasse nehmen die -ie- Schreibungen in der 
2. Hälfte des 15. Jh. allmählich zu und sind nach d. J . 1500 fast vorherr
schend5, wie z. B . in der Hs. 145: solche abgeschriebene tailung (1'), erschienen 
(21'), seind erschienen6 (24), obgeschriebenen waisen (133'), verbliebenen 
güttern (239); Hs. 198: abgetrieben (21), abgeschriebenen schult (31', 32), 
abgeschriebener mainung (110), verbliebenen güttern (137), vnd beschrieben 
worden (270'), nicht erschienen ist (14); Hs. 139: im stattpuch verschriebenn 
ist (209, 263), ist eingeschrieben (193),... 

Der Vokal des Demonstrativpronomens „dieser" schließt sich der oben 
angedeuteten Entwicklung an: im 15. Jh . konkurriert die «-Schreibung 
(-ie- ist sporadisch anzutreffen) der Senkung i > e, und nach 1500 nehmen 
die -te-Formen ständig zu. 

Nach w-, bzw. zwischen w und sch sind einige Belege der Labialisierung 

4 V g l . dazu bei E . K r a n z m a y e r , Historische Lautgeographie des gesamtbairischen 
Dialektraumes, Wien 1966, § 7. 

5 Die meisten U r k u n d e n s t ü c k e des 15. J h . verzeichnen -t- wie auch ü b e r w i e g e n d die 
ä l t e s t e n Eintragungen der H B . 7. 

* Ledigl ich bei diesem Part , sind einige F ä l l e mit -i- zu belegen. 
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von t zu verzeichnen, und zwar überwiegend bei der Präposit ion „zwischen": 
H B . 145: zwuschen (220), zwuschen (280)..;; zwuschen (Hs. 139; 41, 89, 153', 
209, 320, . . . ) . Zahlreichere Beispiele der Labialisierung finden sich besonders 
in der Hs. 198. 

Die Senkung t > e tritt besonders vor b, d, g und bei den Pronomina 
„ihn, ihm" auf, wobei sie relativ oft in den älteren Niederschriften zu belegen 
ist, wie dies z. B . einige Eintragungen der Hs. 7 bezeugen: mit deser vnseren 
Signaturen (10), vnnd weder heimzutreiben (ibid.), vnd das sie doweder nicht 
sein (ibid.). es sey yn fredesamer zeyt (13), vnnd en kochen (ibid.), des selbign 
abgeschrebin tail (20), steht vorschrebin (21), enn dy czech (34), nederleginn 
(96), sebenczigk (99), das er ehm vorkaufft hatte (95'), hot sy en genomen (102'), 
usw. 

§ 3. Für mhd. o begegnet man gewöhnlich o, aber in der Stellung vor -r 
ist häufig auch a anzutreffen. Zugrunde lag wohl die offene Aussprache 
vor -r, die nicht nur in den südmährischen Mundarten verbreitet war, sondern 
auch in Nordmähren auftrat.7 Beispiele dieses Wandels aus dem unter
suchten Material in Auswahl: warden (Uk 15), von wart zu wart (Uk 145), yst 
Warden (Uk 316), sein worden (Hs. 7, 3, 18, 20), von wart zu wart (33), seynes 
hauses thar (41'), vor Nyderthar (47'), nach varigem hauswirt (63), suchen vnd 
fadem sal (91), vor purgkthar (Hs. 145, 4, 11' 21', 34), gefordert (66'), wardenn 
sind (67), erfordert (74', 86), am thar (197), vor IÄtterthar (Hs. 16/4, 2'), vor 
purgkthar (15), anfordern (23'), margengab (54'), fortan (92), von morgen (141), 
Langendarjf (156'), u. dgl. 

Nicht selten ist jedoch in einigen Niederschriften der o > o-Wandel 
auch vor -ch und in einigen anderen Stellungen anzutreffen, so z. B. in 
der Hs. 7: tachter (15), walgeporenne herren (18), darynne wanend ist (22), 
ausgesprochen (23), Walffgang Schmidt (25), vnd drinne zw wanen (53), 
Stiefftachter (105), Hanus Schlosser (110). . . ; Hs. 145: tachter (49, 216', 275), 
wanhafft (290), tachter (437), usw. In den Urkunden des 15. Jh. ist dieser 
Lautwandel nur sporadisch belegt. 

Die für das Omd. charakteristische a-Form der Konjunktion „oder" ist 
in den meisten Denkmälern vorherrschend, also: oder, adder, adir. Seltener 
begegnet uns der o > a-Wandel in den sogenannten Kleinwörtern, wie 
ob, doch, noch, wobei das letztere in „nachmals", vor allem in der Hs. 145 
häufiger auftritt. 

Die mundartliche Hebung o > u findet sich lediglich bei dem Subst. 
„Holz" und seinen Ableitungen, wie z. B.: ein hulczer kammerle (Hs. 7, 49'). 
Außerdem sind noch Fäl le zu verzeichnen, in denen der o > «-Wandel 
durch andere Faktoren als durch den Lautwandel zustande kam (insbe
sondere durch die Analogie). Es handelt sich vor allem um das Verb „kom
men" und seine Flexionsformen sowie um das Part. Prät . von „nehmen", 
das nicht selten mit u erscheint, z. B.: ausgenumen hat (Hs. 198, 307), 
furgenumen (257'), ausgenumen (258', 283). angenumen (HB. 198, 116), 
genumen (Uk. 285), u. dgl. 

Der Umlaut von o ist bis in die Mitte des 16. Jh. sehr unkonsequent 
bezeichnet; im allgemeinen überwiegen die unbezeichneten Fälle. Diese 
Tatsache bezeugt z. B. der Stand in den einzelnen Urkunden des 15. Jh. 

7 V g l . dazu F . J . B e r a n e k , op. cit., S. 65 f. 
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sowie die Hs. 7. Zur graphischen Wiedergabe des Umlautes dienen in den 
älteren Niederschriften die Zeichen 6, oe, oder das sehr bald sich durch
setzende ö. Relativ häufiger zeigt sich eine graphische Fixierung des Umlau
tes, z. B. in der Hs. 198 (1534—55), vor allem in den späteren Eintragungen; 
bey seinem koerperlichen aide (179'), des Wolff Toeppers söhne (179'), ist 
moeglich (212'), einen koerperlichenn eidt (225), gebrauchenn moegenn (255), 
Daniel Hoepners saeligen verlassene soene (257), erstehen koennen (266), 
töchter (269'), usw. Auch das Testamentbuch aus d. J . 1511/41 (Hs. 138) 
verzeichnet zahlreichere Belege des graphisch widergegebenen Umlautes, 
allerdings nur überwiegend durch 6: tdppfel (8), töchter (127'), seinen zwayern 
tSchtem (202), rocke (1, 22'), können (13'), topper (3'), 8 geschworen schSppenn 
(71', 101), usw. 

§ 4. Das mhd. kurze u und seine umgelautete Variante ü werden in 
bezug auf ihre Wiedergaben in den untersuchten Texten z. T. gemeinsam 
ausgewertet, und zwar vor allem aus dem Grunde, weil der mhd. und der 
jüngere Umlaut nur sporadisch kenntlich gemacht wurden. In den eindeu
tigen Fäl len werden jedoch u und ü auseinandergehalten. Im unmittelbaren 
und z. T. auch im mittelbaren Anlaut wird u (aber auch ü) graphisch durch v 
wiedergegeben; im In- und Auslaut herrscht u vor. 

Mhd. u erscheint sowohl in geschlossenen als auch offenen Silben, und 
zwar vor allem bei nhd. Kürzen, z. B.: vff der kvilmul (Uk 137), vnbetwungen 
(Uk 108), czu vrchund (Uk 169), tun kunt (Uk 93), schuldig (Uk 325/1), eynes 
maysters sun (ibid.), usw. Derartige Fälle belegt auch das übrige untersuchte 
Material. A n dieser Stelle wird jedoch auf die Aufzählung verzichtet. Was 
die Konkurrenz der u- und o-Formen sowie ihre Entwicklung in der Betracht
zeit betrifft, so ist folgendes festzustellen: In den älteren Niederschriften 
hat sich die mundartliche Senkung u > o zwar bemerkbar gemacht; all
mählich durchgesetzt hat sie sich jedoch erst nach 1500. Häufigere Belege 
dieses Wandels im 15. Jh . finden sich nur in der Hs. 7, und zwar auch in 
den Fäl len, in denen er im Nhd. beseitigt wurde. Bis auf einzelne Belege 
(vor allem bei „sun" und „sunder"), sind hier überwiegend die „gesenkten 
Formen" zu verzeichnen. In den Hss. und Eintragungen nach 1500 beginnt 
sich also die o-Schreibung intensiver durchzusetzen, und zwar vor allem vor 
Nasal. In anderen Positionen, z. B. vor -r, oder r- + Kons, ist dieser Wandel 
lediglich in Einzelfällen zu beobachten. Diese Entwicklung bezeugen z. B. 
die Hss. 145, 198, 16/4, 16/5. Die Hs. 145 verzeichnet in überwiegender 
Mehrheit die o-Formen: des jungernn sons (17'), leiplich son (ibid.), vor dem 
semtag (33), auf sonderlicher bytt (117), stiefsones (ibid.), sonnst (148'), sonnder 
(161), samblich vnd sonderlich (221'), inn der Kromergassen (241), usw. 
Belege aus d. Hs. 138: ortelsproche (13), sonder (22), seynem sone (22'), bey 
gutter vornonnfft (25), vnd gesondem leibe (54), zu notdorfft (56), ir eldester son 
(101'), ongefer (201'), usw. Einen ähnlichen Stand weist z. B . auch die Hs. 
16/4 auf ,in der neben einigen Fäl len mit u (graphisch wiedergegeben auch 
durch ü) die o-Formen die Oberhand haben. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich die angedeutete Tendenz 

• Be i dem Subs t . „Töpfer" ist nicht selten die Schreibung mit -e- anzutreffen: auff 
der Teppgaa (Hs. 16/5,25), die geseln des gewerks der tepp (16/6,32), Wrba tepper 
(ibid., 27), u . a . 
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bei der Entwicklung des mhd. u im 16. Jh. in Olmütz immer intensiver 
bemerkbar macht und daß die Fälle , in denen die Senkung von der nhd. 
Schriftsprache nicht akzeptiert wurde, recht sporadisch sind. 

Der Umlaut des u bleibt in den untersuchten Texten meist unbezeichnet; 
die graphisch erfaßten Umlautsfäl le werden meistens durch zwei gesetzte 
Schrägstriche über dem u oder durch ein übergeschriebenes c (w) wieder
gegeben. Häufiger kommt die Umlautsbezeichnung nur in der Uk. 207/1 vor: 
czukünftigen, derselben müle, dy selbe mute, Lynhart Kraupfmülner; einige 
Belege verzeichnet auch die Uk. 285: zu der selbigen mül gehört, die vormelte 
staynmül,9 usw. 

Die Entrundung von mhd. ü liegt in folgenden Fäl len vor: prychig (Uk 
325/1), das sy im pirg ist (Hs. 16/4, 61'), ist pirg worden vor sein son (165), 
gebierett (Hs. 139, 290'), in Tribaw (142'), bichsenmaister (258), usw. 

Parallel mit u > o geht auch die Senkung ü > ö, die jedoch im Vergleioh 
zur Öffnung u > o — wenigstens im 16. Jh . — häufiger anzutreffen ist. 
Einige Belege in Auswahl: der porger (Uk 325/1), ein fewer oder vngelSgke 
(Hs. 7, 46), nächst khomfftig (60), zu khonßiger ainikheit (61), uff den nest-
kommstigen jormargkt (96'), konfftig (102'), usw., die genante molerin (Hs. 198, 
232), auff nachstkonfftigen sand Georgen tag (Hs. 145, 88), konfftig auff 
weinachten (148'), moncze (Hs. 138, 28), czynene schosl (38), in der ganczen 
czeche der moler (59); vmb ein gutte gortl (Hs. 16/4, 46'), ein silbren vbergolte 
gortel (ibid.), ein molstein (85), wenn er möndig wirt (220), auff der newen 
mol (260). 

Das mhd. vür (als Präposit ion) tritt meistens als vor auf, was auch bei 
vor- als Präfix festzustellen ist. 

Das mhd. Adjektiv müge- müglich und seine Zusemmensetzungen weisen 
sowohl -o- als auch -u- auf, jedoch sind die « -Formen noch im 16. Jh. ziemlich 
häufig zu beobachten, z. B . : noch müglichaith (Hs. 139, 64), vnd pfflichtig 
müglich (Hs. 198, 138'), nach mugligkait (Hs, 145, 186'), nach irem müglichn 
vleis (194'), usw. 

§ 5. Für mnd. ä tritt neben a (sporadisch auch als aa) häufiger als bei mhd. 
a die Verdumpfung zu o auf. Diese Feststellung gilt jedoch für die von uns unter
suchten Texte, da z. B . in dem Stadtbuch des Wenzel von Iglau oder in den 
Olmützer Recht sbüchern 1 0 die Verdumpfung recht sporadisch ist. Dies 
bezeugen allerdings auch einige Olmützer Urkunden des 15. Jh. , in denen 
zwar dieser Wechsel hin und wieder zu belegen ist, jedoch auf bestimmte 
lexikalische Einheiten begrenzt ist, wie z. B.: roten vnd helfen (Uk. 89), der 
selbigen gobe (Uk. 169), emphangen hot (Uk. 171/1), myt vorbedachtem mute 
(Uk. 207/1), lossen (ibid.), in sollicher moß (Uk. 226), vns bepholln hot (ibid.), 
usw. Systematischer und zahlenmäßig häufiger begegnet die Verdumpfung 
in den Texten der 1. Hälfte des 16. Jh. , ohne daß jedoch die a-Formen 
vollständig verdrängt werden. Dies bezeugt der Stand z. B. in den folgendon 

9 I n den Formen voruchest (Uk 108), zu der brugken (Hs. 138,81). u . dgl. k ö n n t e unter 
U m s t ä n d e n der obd. E i n f l u ß vorliegen. 

io N a c h F r . S c h w a r z , Zur deutschen Sprache der Olmützer Rechtsbücher des 14. und 
15. Jh., in : PreSov studies in linguistics, Jazykovedny zbornik 3, Bratis lava 1971, 
S. 123. 
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Hss.: Hs. 145: nachgelassenen waipern (1), vormols (5), hintter ir verfassen (8), 
schwoger (21), abermols ... nochmals (33'), greprocht (63'), gedockte waisen 
(65'), mit im gebrocht (66'), vbermoß (109'), usw; Hs. 7: vormols (3), ofimols (9'), 
aufsatz vnd sproch (10'), aKe tor (11), mitgebrocht, zw alln andm molzeyten 
(13), tn die «Jro/f (18), dem got gnode (23'), eines ersamen roths (31), vor oWe 
aussproche (53), dem verlossen gut (63'), eyra /rop (73'), usw.; die Hs. 16/4: 
vier jor (2), seynem schwoger (6', 20'), seintemol (10), vormols (13'), gelossn 
gilt (25), em der morgengobe (27), es« frogen (36), gebrocht hat (75'), demperkroff 
(117)," u. dgl. 

Zu den Fäl len, in denen sich ins Nhd. die Verdumpfung durchgesetzt hat, 
gehört z. B. das Subst. „Montag", das auch in unseren Texten allgemein 
diesen Stand erreicht hat. Die Präp. „ohne" erscheint häufiger in md. Form, 
also als an, ann, ane, und zwar insbesondere in der Hs. 7, während in den 
anderen Niederschriften diese Belege nur vereinzelt auftreten.12 

§ 6. Die mhd. Langvokale i, ü, iu werden bereits vom Anfang der Betraoht-
zeit regelmäßig diphthongiert. 

Mhd. I wird durch ei(ey) oder durch ai(ay) wiedergegeben, wobei die 
ersteren Schreibungen überwiegen und ihr gegenseitiges Verhältnis von 
Denkmal zu Denkmal, ja sogar bei einem und demselben Schreiber verschieden 
ist, wie dies die folgenden Belege bezeugen. Hs. 7: an seynem tayl (25'), zw 
ewigen zaitten (ibid.), bleiben (66), yn sulicher weis (90), blaibn (104'); Hs. 138: 
schtatschraiber (134), hayrath (198); Hs. 145: leiplich (187'), mit der czait (67), 
verheyrat vnd beweibet hat (247'); Hs. 198: czu rechten czait (7'), entschulden 
(37'), des heiligenn leichnams (192'), czu der anderen sayten (263'), zue rechter 
zeyth (270), usw. 

E in ähnliches Bild bietet auch das mhd. ü, das in allen Niederschriften 
in der Graphik als Diphthong vorkommt und allgemein mit au, seltener mit 
aw wiedergegeben wird, so z. B . : tausent vier hundert (Uk. 169), czu mawte 
(Uk. 93), solich haws (Hs. 7, 100), auffm rathause (87'),... Mhd. üf „auf" 
erscheint in den untersuchten Denkmälern sehr häufig in der md. Kurzform 
ofipff), bzw. vf(vff), und zwar in den Hss.: 7, 145, 16/4, 16/6 sowie in den 
Urkunden der zweiten Hälf te des 15. Jh . 

Unter mhd. iu werden zwei ihrem Ursprung nach verschiedene Laute 
behandelt, die jedoch im Md. zusammengefallen waren, und zwar sowohl 
orthographisch als auch in den Mundarten. 1 3 Die Entsprechungen sowohl 
für den alten Diphthong als auch für den Umlaut von mhd. ü sind in den 
untersuchten Texten die Digrapheme1 4 eu, ew wie dies die folgenden Belege 
aus den einzelnen Denkmälern bezeugen: einen newen mulstein (Uk. 93), 
mit raat meyner frewnd (Uk. 285), vnd ir hewser (Hs. 7, 6'), durch gutte leuthe 

11 E i n e n ä h n l i c h e n Stand weist auch die H s . 138 auf. 
1 2 Der P r i m ä r u m l a u t sowie der j ü n g e r e Umlaut des a werden ü b e r w i e g e n d durch e 

wiedergegeben. 
" V g l . G . K e t t m a n n , Die kursächsische Kanzleisprache zwischen 1486 und 1546, 

Berl in 1967, § 11. 
1 4 Be i einigen Belegen hat sich die Entwicklung nach dem m d . Usus insofern bemerkbar 

gemaoht, als das iu vor -u> monophthongiert und dann parallel mi t dem alten « zu 
au{au>) diphthongiert wurde, so z. B . : vnser getrau ratsfrund (Hs. 7,04'), ein aldt 
gepraw pir (Hs. 10/4, 168); vereinzelt ist noch u zu belegen; in der nuwen gas ( H s . 
16/5,141'). 
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(29), yn seyn brewhaws (42), frewntlich (86'), hewtt (Hs. 145, 37), seiner ge-
8chafftlewth (80'), treulichen (184'); auff peiden hewsern (H.a. 16/4, 5), seyne 
freundt (7), czu czewgnüs (20), peide hewser (84), von der Newstodt (103), keyn 
brewhaws (136), u. dgl. 

Das mhd. Substantiv „vriunt" (Freund) tritt in den Niederschriften 
öfters in der md. frühen Kürzung des iu zu ü(u) auf: frunde (Uk 94), nechsten 
frunden (Uk 138); fruntschafft (Hs. 7, 13'), der /runden (22), seiner frunde 
(27'), fruntschafft (51'), in der fruntschafft (61'), usw. 

§ 7. Die graphische Wiedergabe von mhd. ei bietet in den untersuchten 
Texten kein einheitliches Bild dar. In den Rechtsbüchern des 14. und 15. Jh. 
überwiegen die ei(ey) Schreibungen.15 Diese Feststellung trifft zum Teil 
auch für unser Belegmaterial zu, insbesondere für jene Niederschriften, die 
aus der Zeit vor dem J . 1500 und kurz danach stammen. Es muß allerdings 
erwähnt werden, daß bereits in dieser Zeit auch die Grapheme ai(ay) all
mählich zunehmen, wie dies z. B . die einzelnen Originalurkunden aus d. 
15. Jh . bezeugen, in denen zwar beide graphischen Wiedergaben zu belegen 
sind, aber in denen den überwiegenden e»(ey)-Schreibungen die „südl ichen" 
ai(ay) zu konkurrieren beginnen. Diese Feststellung gilt auch für andere 
Niederschriften dieser Zeit, so z. B. für die Hs. 7. Auch für das 16. Jh. läßt 
sich kein relativ einheitliches Bild dieser Graphik festlegen, da das Verhältnis 
der beiden Wiedergaben von Denkmal zu Denkmal schwankt; zum Unter
schied vom 15. Jh. nimmt jedoch die ai(as/)-Graphik massiver zu, wie z. B . in 
der Hs. 145, wo sie die überwiegende Schreibung ist. Interessant ist dabei, 
daß hier und z. T. auch in anderen Texten ai(ay) auch in den Fäl len erscheint, 
die im Bairischen diese Schreibung nicht kennen1 6. Belege für die ai(ay-
Schreibung aus d. Hs. 145 in Auswahl: auff der flayschpannck (113), inn 
gaistlichen rechtenn (ibid.), hembd mit straiffen (113'), vor seinen antail (124), 
die flaischpank (129), baide flaischhacker (131'), vattertail (151), die waisen 
(163), zwischen baiden tailenn ... aintailung (164), allerlay claydung (191'), 
aufbaiden tailen (269), die flaischbanck (425'), u. dgl. Eine ähnliche Verteilung 
der Grapheme für mhd. ei weisen die Testamentbücher (Hss. 138, 139) 
sowie die Richterbücher (Hs. 16/4, 16/5, 16/6) auf. In den übrigen Nieder
schriften der Betrachtzeit ist das Verhältnis von ei(ey) und ai{ay) ausge
wogener. W. Jungandreas führt die zunehmende <zt(a^)-Graphik dieser 
Zeit im Schlesischen auf den Einfluß der habsburgischen Schreibweise 
zurück . 1 7 

A n phonomatischen Veränderungen sind vor allem die Monophthon
gierungen ei > e und ei > a zu verzeichnen, wobei die erstere bereits 
in den Rechtsbüchern anzutreffen ist. Es muß allerdings hervorgehoben 
werden, daß die eigentliche Monophthongierung lediglich auf einige wenige 
Ausdrücke beschränkt ist, so z. B. auf das Num. „beide", das in einigen 

1 5 V g l . bei F r . S c h w a r z , op. cit., S. 124 f. 
1 4 V g l . bei V . M o s e r I, 1, § 79, A n m . l , und bei S. G a r d o n y i , Das Stadtbuch von Schmoll

nitz, in : Arbeiten zur deutschen Philologie II. , Debrecen 1966, S. 120 f. 
" W . J u n g a n d r e a s , Zur Geschichte der schlesischen Mundart im Mittelalter. Unter

suchungen zur Spraohe u n d Siedlung in Ostmitteldeutschland, Breslau 1937, § 206, 
A n m 445. 
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Texten als „pede" erscheint (z. B. in den Richterbüchern). In der Mehrheit 
der übrigen Belege geht es dann meistens um Kürzung unter Nebenton, so 
z. B.: nochenander (Hs. 16/4, 2, 15). kegenenander (80'), nachenander abarbetn 
(109'), vrtel (Hs. 198, 168, 176, 179 ' . . . u. a.). Die Wiedergabe von mhd. ei 
als a, die in Nordmähren wohl als ostfränkischer Einfluß zu werten ist, 
erscheint bedeutend seltener und kommt im 16. Jh . vor: czwa teil (Uk 138), 
vnd tar nicht flasch habyn (Uk 325/1), die Hs. 7: purgermaster (18, 20), waßnn-
gelt (54), die Moder (55), Wenczl Flasser „Fleischer" (82'), beratem gelth (85); 
einen Beleg verzeichnet auch die Hs. 138: zum haiigen gayst (134). 

Im ganzen ist zu erwähnen, daß auch bei der Wiedergabe von mhd. ei 
die Verteilung der nördlichen und südlichen Merkmale dem zu erwartenden 
Stand entspricht, und daß sie sich von den mittelbairischen Enklaven im 
nördlichen Mittelmähren unterscheidet, z. B. von der Sprache des Waisen
buches in Nebotein. 

§ 8. Die fast durchaus herrschende Schreibung für mhd. ou ist in der 
2. Hälfte des 15. und im 16. Jh . au(aw). Lediglich für das Subst. „Frau" 
kann V. Moser (I., 1., § 22, S. 33) zugestimmt werden, daß die Schreibung 
aw auf die Fäl le beschränkt ist, in denen dem alten Diphthong ein -w folgte. 
Belege der aw(aM>)-Schreibung in Auswahl: vorkaufet haben (Uk 89), kauffen 
(Uk 137), funfczig mark hawptguts (Uk 137), hawptbrief (ibid.), vor sant 
Johannes tag des Tawffers (Uk 138), Lynhart Kraupmülner (Uk 207/1), auch 
(Uk 226), vnd mus auch peschawth werden (Uk 325/1); aus der Hs. 7 (1492— 
1533); gekawfft hot (13'), der tugenzamen frawenn (22), glawbwirdigk (24'), 
hauptgelt (59), hot kaufft (111); die Hs. 198: in den hauptsachenn (113'), 
glawbwirdigenn (121'), seiner hawsfrawen (146), glawbwirdig (146'), daz 
nechste baurecht (207), ein hauptvrtel (262'), paumgartenn (278'), usw. Auch 
die übrigen Denkmäler weisen einen ähnlichen Stand auf. Die meisten 
Belege betreffen allerdings die Verben „kaufen" und „glauben" und ihre 
Flexionsformen, die Substantiva „Haupt" und „Frau" und ihre Zusammen
setzungen sowie ferner die Konj. „auch". 

In den letzten Dezenien des 15. Jh. finden sich vereinzelte Belege der 
OM-Schreibung, jedoch nur bei den Flexionsformen des Verbs „kaufen": 
vorkouft (Uk 171/1), frey vorkoufft haben (ibid.), zu vorkouwffen (Hs. 7, 95'). 
Die für das Omd. typische Monophthongierung von ou zu o, die der struktu
rell nahe stehenden Veränderung ei > e entspricht, ist wie jene sporadisch 
festzustellen und betrifft insbesondere das Verb „glauben", so z. B . : hat 
geglobt (Hs. 16/4, 99'), globn (181). 

Die nicht sehr zahlreichen Belege für den Umlaut des mhd. ou bleiben 
entweder unbezeichnet, oder sie werden meist durch eu wiedergegeben 
(keuffen, Uk 171/1; keuffe, Hs. 198, 9'), usw. 

§ 9. Für den mhd. Diphthong -ie-, der im Bereich des Omd. bereits in 
mhd. Zeit monophthongiert wurde, sind in der Graphik (etwa ähnlich wie 
bei mhd. ou) zwei Wiedergaben zu verzeichnen, und zwar ie und *. Die 
Verteilung dieser zwei Wiedergaben in den relevanten Niederschriften bietet 
ein recht mannigfaltiges Bild, im großen und ganzen ist jedoch zu beobach
ten, daß die digraphische Wiedergabe überwiegt. 

Diese Feststellung bezeugt z. B . die Hs. 145, für die die eindeutige Herr
schaft von -ie- kennzeichnend ist, so z. B.: mit tod abgieng (178'), stieffater 
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(183'), ercziehung (187'), gemessen (189), brieff (192'), seines stieffvaters (198), 
vier jar (205), seinem stieffsun (210, 278), verließ (247'), zuercziehen (273), 
genyessen (284), geprew bier (393), u. dgl.; einige wenige Belege der i-Schrei-
bung kommen meistens in den Kompositen mit „Stief-" vor. Auch die 
Testamentbücher (die Hss. 138, 139) geben mhd. -ie- vorwiegend durch ie 
und viel seltener durch i wieder: Bs. aus der Hs. 138: zu vnser lieben ffrawen 
(2, 10, 11', 57) vier tüch (49, 96), stieffmutter (140), ein vierteil (190); den 
sichen zu sandt Andre (49'), Sigmund Zigelschtreicher (114), zw der sichen 
kyrchen (132), mit eynem fasset pyr (157'), usw. Beispiele aus der Hs. 139: 
giessen (41, 41'), irem stieffsune (43'), niemandt (154'), mit der gießkandl 
(162'), gedienet hatt (167), anpietten (210), fas pier (216), in der eheschließung 
(224), eines zinsbrieffs (230, 253'), die Stefflyn pierprewerin (300), seinem 
stieffsohn (311'), trewlich gedienet (331), usw.; die monophthongische (phone
tische) Schreibweise (i) ist in dieser Hs. nur sporadisch anzutreffen18. Die 
Hs. 198 (Das Tb. aus der 1. Hälfte des 16. Jh.) gibt das mhd. -ie- sowohl 
als ie als auch als i wieder; die ie-Schreibung ist relativ häufiger bei der 
Konjunktion „die wile" belegt, während sich das monophthongische Zeichen 
i vorwiegend bei dem Suffix -ieren bemerkbar macht. Belege in Auswahl: 
dieweil (15', 62', 163', 164,...), hielt sich (31), vor einem vierteil (36), vnd 
Hesse (193), seines stieffsones Lienhart (200), sonderbrieff (202), diehner (203), 
vor Marie Liechtmesse (214); gehantiret (31'), referirn vnd verrueffenn (62), 
hat protestirt (164), zu kwittirenn (192, 252'), billeich absolvirt wirtt (237'), 
compensirt (253), u. dgl. 1 9 Ziemlich ausgewogen sind die beiden Schreibweisen 
für mhd. ie in der Hs. 7 (Testamentbuch aus d. J . 1492—1533), wobei die 
diphthongische Wiedergabe insbesondere beim Subst. „Brief" nachzu
weisen ist. Einige Belege für die i-Sohreibung: genisen (45'), mein stiffson 
(46'), erczihen (75), von wegen der erczihung (76'), czihen sal (Si')t mit seyner 
stiffmueter (86'), mit großer dymuet (89), u. ä. Einen ähnlichen Stand weisen 
die Riohterbücher (Hss. 16/4—16/7) aus dem ersten Drittel des 16. Jh . auf, 
wenn hier auch die »-Schreibungen relativ häufiger zu belegen sind. 

Für die Verben der 7. Abi.-reihe ist die diphthongische Schreibung ie 
kennzeichnend, während bei den Verben der 2. Abi.-reihe sowohl die histo
rische Wiedergabe ie als auch i anzutreffen sind, so z. B.: seiffensieder (16/4, 
113'), neben seiffensider (ibid.), geniesen (16/5, 54'), neben genissen (ibid.). 
Diese Feststellung macht sich auch in den übrigen Niederschriften bemerk
bar. 

Eine annähernd ähnliche Verteilung der beiden Schreibweisen des mhd. 
ie, wie dies in den zwei letzteren Hss. angedeutet wurde, ist auch in den 
Originalurkunden zu finden; lediglich die Schriftstücke aus dem 15. Jh. 
weisen die monophthongische (phonetische) Schreibung auf, so z. B.: 
ein iczlicher statmulner (Uk 93), an den brif (94, als vnßn Üben vnd guten 
frunden (108), anpiten (136, 138), seinen stifvater (149), mit disem brive 

1 8 Der Wochentagsname „Dienstag" zeigt in den T e s t a m e n t b ü c h e m vorwiegend nur 
-t-; sporadieohe F ä l l e der -t'e-Schreibung belegt lediglich die H s . 138. 

" Die Verbalformen der 2. und 3. Pe. Ind. P r ä s . der 2. Abi.-reihe weisen noch den 
m h d . Lautstand auf, also noch keinen Ausgleich des Sg. nach dem PI., so d a ß i m 
Sg. das lautgesetzliohe -ew-( < in germ. < -ew-) erscheint, so z. B . : mn sich beschleust 
(143), in sieh schleust (229'), u . d g l . 
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(171/1) u. ä. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß im 16. Jh. in den unter
suchten Texten als die häufigste Schreibweise -ie- belegt wird, wobei jedoch 
-i- nicht ganz verdrängt worden ist. 

§ 10. Mhd. uo wurde in sehr vielen Fäl len monophthongiert und graphisch 
überwiegend als u wiedergegeben; hierher werden auch die graphischen 
Varianten ü, u gerechnet, da die übergeschriebenen Indizes meistens den 
Vokal u von dem Konsonanten unterscheiden sollen. Die diphthongische 
Wiedergabe ist meist als obd. ue, seltener a l s « o vertreten. Ziemlich eindeutig 
beweisen diese Feststellung z. B. die einzelnen Urkunden aus dem 15. Jh . , 
in denen fast konsequent u als das einzige Zeichen des Monophthongs 
auftritt: mit guter vornunfi (Uk 15), tun kund (ibid.), einer pusse (Uk 93), 
mit iren guten trewen (ibid.), als ein getrewe muter (Uk 108), seines bruders 
son (Uk 138), usw.; einige wenige Beispiele der obd. -ue- Wiedergabe sind 
lediglich in der Uk 325/1 aus dem J . 1495 zu belegen. Einen ähnlichen 
Stand mit überwiegendem u für mhd. uo weist auch das Richterbuch aus 
den Jahren 1520—21 (Ha.16/5) auf, so z. B . : was gutte lewt erkhennen (4), 
domit thun vnd losen (20), mit yrer mutier (47), mit yrem gut (55), gutter 
gedachnus (71), usw.; neben sporadischem -ue-: auff guet rechnung (27'), 
ein pflueg (33), mit dem stadtbuech (39'), mit seynem prueder (46). In der 
Mehrheit der übrigen Denkmäler ist etwa eine ähnliche Distribution der 
Wiedergaben für mhd. uo zu beobachten. Lediglich in den Hss. 7 (1492— 
1533) und 145 (1509—1551) macht sich ein leichtes Übergewicht der diph
thongischen Schreibungen bemerkbar, wobei insbesondere für die Hs. 7 gilt, 
daß u statt uo vorwiegend in den lexikalischen Einheiten vorkommt, in 
denen das Schlesische vor Verschluß- und Reibelauten k ü r z t 2 0 , und daß wie
derum die diphthongische Schreibung ziemlich häufig (nicht jedoch aus
schließlich) bei „tuen" (tun) zu verzeichnen ist. Einige Belege der beiden 
Wiedergaben des mhd. uo aus der Hs. 145: thuen (5), aus guetten ivillen (8), 
in vnser stadtpuech (17), guett (49'), zuestendig (59), erbguet (67), thuet (95), 
rechter brueder (107), die grosse armuet (109), leiblicher brueder (150), zuer-
suechen (188'), mit seiner stiffmuetter (203), 2 par schuech (212'), guetter 
lewth (361), sein grosse armuett (399) , . . . ; mutier (4), des waisen plutsffreundt 
(49'), tuchmacher (71), vnser eydbruder (122), guttlich noch rechtlich (221'), 
pluttfreundt (236'). Die Wiedergabe des mhd. uo verläuft zu der von mhd. 
ie in den untersuchten Texten insofern parallel, daß sich an der Wiedergabe 
der beiden mhd. Diphthonge sowohl monophthongische als auch diphthon
gische Grapheme beteiligen, wobei allerdings ihre Verteilung und Frequenz 
lediglich eine annähernde Parallel ität aufweisen. 

§ 11. Die gerundeten Vokale, die unter gewissen Bedingungen in den 
untersuchten Texten zu verzeichnen sind, beschränken sich auf nicht zahl
reiche lexikalische Einheiten und auch ihre Frequenz ist relativ gering. 
Da es sich jedoch um eine für das Obd. typische Erscheinung handelt, ist es 
notwendig, die definitive Auswertung dieser Belege mit den übrigen obd. 
Eigentümlichkeiten vorzunehmen. Zeitlich erscheint die Rundung erst zu 

3 0 E . S c h w a r z , Untersuchungen zur deutschen Sprach- und Volkstumsgeschichte Mittel* 
mührens, B r ü n n / L e i p z i g 1939, S. 14. 
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Ende des 15. Jh. und im 16. J h . 2 1 und betrifft die Vokale i, e sowie den 
Diphthong ei. Die Rundung i > ü verzeichnet vorwiegend das Waisenbuch 
aus d. J . 1509—51 (Hs. 145): einn künndt (177), künndern (189), kaine 
zwütracht (ibid.), dreyen stiefkünden (211), zw mehrerer sücherhait (236'), u. 
dgl. . . . Die Rundung e > ö ist lediglich bei dem Substantiv „Leffel" (also 
„löffl") zu beobachten, und zwar vorwiegend auch in der Hs. 145. Relativ 
häufig begegnet man in der Hs. 138 (Testamentbuch aus d. J . 1511—41) 
der Rundung ei > eu beim Verb „heiraten" und seinen Flexionsformen 
sowie beim Subst. „Heirat" (also heuretten, heüretten, heurat). 

§ 12. Vom Unterschied zur Rundung haben wir es hier mit einer Laut
veränderung zu tun, die höchstwahrscheinlich in der Stadtsprache ziemlich 
verbreitet war, wenn sie auch in der Graphik der untersuchten Denkmäler 
zur Gänze nicht vol lständig erfaßt wird (z. B. in den Urkunden des 15. Jh.) . 2 2 

Eine gewisse Vorstellung über den Umfang der entrundeten Vokale 
bieten vor allem die Hss. 138, 145, 198 sowie die Richterbücher aus der 
ersten Hälfte des 16. Jh. Die Entrundung betrifft insbesondere die Umlaute: 
ü, ö, üe und eu (<iu). Belege in Auswahl: Hs. 139: 2zynnene schissein 
(40, 172), bey seinen wirden (153'), bichsenmaister (258); dz greste peck (162'), 
im gewelb (163), irenn schenn braun rock (280'); werchczeig (13'), armen leythen 
(90'), auff der Neystiefft (100);... Hs. 145: zwo schisselnn (183'), zu irenn 
mindigen jaren (187'); auff der Neystiefft (17), die erbern layth (63'), pierbreyer 
(89'); Hs. 198: gewirdigt hot (4'), inn dem glaubwirdigen gerichtspuch (87', 
121); genugsam gehert (3), Hanns Kerner (231'), dem halbenn lehen geherdt, 
gewelb, ros, wagenn (275); Hs. 16/4: mit samt denpirgen (33'), vom wogendrissl 
(36), czweyen czinenen schissein (186); vom Schennbergk (25), Nicklas frelich 
(168); abgefieret (49'), entfieret hat (104), die prieder (113'), czugefiegt (259)." 

Auf Grund der angeführten Belege läßt sich behaupten, daß die Entrun
dung ein fester Bestandteil der damaligen Olmützer Kanzleisprache war 
und daß sie wohl auch in der Stadtsprache ziemlich fest verankert war. 

Zum Vokalismus der schwachbetonten Silben 

§ 13. Das druckschwache e in Endsilben (besonders Flexionssilben) 
bleibt in den untersuchten Quellen meistens als e erhalten. Der für alle md. 
Dialekte charakteristische e > i-Wandel beschränkt sich lediglich auf die 
Uk. 325/1 aus d. J . 1495 (habyn, pey seynem vatir, dy sullin ebin auff sehenn, 
adir, andir, obgeschnittyn ist, gebynn, abir, pleybin pey vnsir schtath) und auf 
die Hs. 7 aus den Jahren 1492—1533: adir (7'), nichts gebinn wie obinberayt 
ist (ibid.), besehin (10'), vbir sie (ibid.), abgeschrebin (20), vorschrebin (21) 
gegin (95'), vorseczin (ibid.), gebin sal (96), offinbar (96'), usw. In den übrigen 
Denkmälern des 15. und 16. Jh . findet sich e, bzw. Kürzel . 

2 1 V g l . bei F r . S c h w a r z , op. cit., S. 125. 
2 2 H i e r sind lediglich zwei Beispiele der E n t r u n d u n g zu verzeichnen: prychig,... von 

dm Bemischen kyrchenn ( U k . 325/1 aus d . J . 1495). 
3 3 D ie Entrundung ü e > ie erscheint vor allem in den B i o h t e r b ü c h e r n . 
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§ 14. Viele der untersuchten Handschriften weisen bereits seit den ältesten 
Eintragungen das mhd. Präfix ver- als vor- auf. Diese Feststellung finden 
wir vor allem im 15. und auch zu Beginn des 16. Jh. bestät igt , und sie be
trifft fast alle Textgattungen. Beispiele in Auswahl: mit guter vornunft 
(Uk 15), vorkauf et haben (Uk 89), nach gotes vorheneknusse (Uk 108), vorfinden 
vnd vorpflichten (Uk 138), vnuorbrüchlichen czu handeln (Uk 207/1), adir 
nicht recht vorschnitten wer (325/1). Einige Belege aus der Hs. 7, in der in den 
älteren Eintragungen das md. vor- überwiegt: vorbranth worden wer (3), 
zu vorhaldn (ibid.), vorsprachn (5), vorpflicht seyn (5'), vnd zu uormaidn (9), 
frey vnd ledig vorkauffn, vorsetzen, vorwechsln (13), ein vortragkh (17), usw. 
Ein ähnlicher Stand zeigt sich auch in dem Testamentbuch aus d. J . 1511/41 
oder auch in den Richterbüchern aus den ersten Dezenien des 16. Jh. 
(Hs. 16/4). Das Präfix ver- erscheint also von Anfang an häufig (in einigen 
Quellen überwiegend) als typisch md. vor-,24 seltener als vür-. Nach d. J . 1500 
setzt sich intensiver die Form ver- durch, so daß beide Formen nebeneinander 
auftreten, wobei ihr Verhältnis von Denkmal zu Denkmal unterschiedlich 
ist. 

§ 15. Das Verbalpräfix mhd. er- tritt regelmäßig in der Form er- auf. 
Lediglich einmal ist dieses Präfix als dir- belegt, und zwar in der Hs. 7, 96 
(so die waisn ymer dirwuchsen). Die Form der- ist vereinzelt in den Hss. 7 und 
198 sowie in einigen Urkunden des 15. Jh. belegt, so z. B . : derlegen (Hs. 7, 9) 
ausrichten vnd derstaten (46), derwuchs (91), zu nehmen vnd zuderlossen 
(Hs. 198, 192', 198', 252'), usw. 

§ 16. Das mhd. Präfix zer- zeigt in den Niederschriften im allgemeinen 
die nhd. Form; sporadische Belege der md. Wiedergabe [zu-) sind lediglich 
in der Hs. 145 zu verzeichnen (vest vnd vnczubruchlich 113, czuprochen worden 
123'), u. ä. 

Im allgemeinen läßt sich also feststellen, daß die Präfixvokale vor -r 
(außer im Präfix mhd. ver-) bereits die dem Nhd. entsprechende weitgehende 
Vereinheitlichung, nämlich -e-, zeigen. 

§ 17. Das mhd. Suffix -lieh kommt in allen untersuchten Denkmälern 
regelmäßig als -lieh vor, wie dies den einzelnen Niederschriften zu entnehmen 
ist. Durchaus -lieh verzeichnet z. B. die Hs. 145: genczlich, volkhomblich (110) 
vngeferlich (146), erplich (170), krefftiglich vnnd vorkomblich (189), vaterlich 
vnnd mueterlich (193'), sein trewlich bith (203), usw.; Hs. 7: ydermenigklieh 
(17), genediglich (19'), guettlich (ibid.), guettwilligklich (21), erblieh (39), 
ewiclich (43'), wisentlich (79), u. ä. Unser Belegmaterial verzeichnet nur 
sporadische Fäl le der bair. Wiedergabe -leich, und zwar vor allem in der 
Hs. 198 .» 

§ 18. Der Verlust des auslautenden -e in den Deklinations- und Kon
jugationsendungen findet sich in allen untersuchten Denkmälern, jedoch 

2 4 Diese F o r m scheint nach E . S c h w a r z ihre Grundlage i m O s t f r ä n k i s o h e n zu haben. 
V g l . dazu seinen Aufsatz, Die elbgermaniache Grundlage des Ostfränkisohen, in : I b F L 13 
(1055), S. 62. 

« E . S c h w a r z , op. oit., S. 21. 
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im unterschiedlichen Umfang. Besonders geltend macht sich die Apokope 
in der Substantivflexion, und zwar auch in jenen Fällen, in denen das 
auslautende -e innerhalb einer grammatischen Kategorie seine Berechtigung 
hätte . Dies betrifft z. B . die Nom. und Akkus. Plur. der männlichen a-Stämme 
(tage, leute, brijejfe...), die hier sehr häufig in apokopierten Formen vorkom
men. 2 6 Einen ähnlichen Stand der Apokopierung weisen auch die jeweiligen 
S t ä m m e der Feminina auf. Auf der anderen Seite wird im Dat. Sg. Mask. 
und auch Neutr. oft nicht apokopiert, also: tage, hofe, hause, usw. Nicht 
selten erscheinen ohne Verlust des auslautenden -e die Dativformen des 
Personalpron. er, also ime und des Artikels „der", also deme. 

Wenn sich auch auf Grund des zuständigen Belegmaterials annehmen 
läßt, daß die Apokope in Olmütz ziemlich verbreitet war, ist jedoch auch 
damit zu rechnen, daß hier auch die Unsicherheit der Schreiber eine Rolle 
spielte. Diese Tatsachen bezeugen schließlich auch die Fälle, in denen der 
Schreiber nicht immer genau wußte , wohin -e berechtigt gehörte und er es 
fehlsetzte, z. B.: bis auff heyt\igen tage (Hs. 198, 273), in einen vollen rate 
kumen (Ol. Uk 145), die gancz gemein der State Olomücz (Ol. Uk 94), usw.2 7 

Zum Konsonantismus 

§ 19. Für anlautendes b- verzeichnen alle untersuchten Denkmäler 
neben b- ziemlich oft auch p-, und zwar sowohl im absoluten wie im mittel
baren Anlaut. Diesen Stand bezeugen bereits das Olmützer Stadtbuch aus 
der 1. Hälfte des 15. J h . 2 8 sowie auch die einzelnen Urkunden aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jh. , in denen lediglich das Subst. „Brief" durchweg mit 
anlautendem ö- wiedergegeben wird. Es muß jedoch betont werden, daß in 
diesem Material p- als die zweithäufigste Form erscheint. Belege der p-
Schreibung in Auswahl aus dem Urkundenmaterial der zweiten Hälfte 
des 15. Jh.: alle jar machen vnd pessern (Uk 89), schindeln vnd pretern, von 
seiner pank,pecken, czupesserung (Uk 93); fleischpank (Uk 15), gepurd (Uk 138) 
hat vns gepetn (Uk 145), als ich mit dir belieben pin (Uk 145), pües (Uk 149), 
gepracht hat (Uk 149), der porger, geprachenn haben (Uk 325/1), gepetn habn 
(Uk 316), usw. 

Etwa dieselbe Verteilung der anlautenden b-jp- verzeichnet auch die Hs. 7 
(1492—33): durch pesserung (4), purgermaister (13), czu pesser sicherhait 
(19'), in den penckhen (20'), paldt (21), mit paider parth (23), prengn (24), 
zu prauchen (31), noch der prunst (40), payd purger (49'), vnnd parem gelt 
(52'), schalpringen (52')... gepurdt (3), geporn ist (4), mit grossem gepeth (18), 
gepawth vnd gemacht (40), in dem rechtpuch (41'), ist vberplibenn (59), erpe-
ten (64'), gepraucht (67'), anpracht (87'), usw. Dem o-Anlaut konkurriert 
sehr stark die jj-Schreibung auch in den Testamentbüchern aus der 1. Hälf te 

M U m etwa der Gleichheit von Sg. und PI. bei toc auszuweichen, k ö n n t e sich hier der 
analogische Umlaut nach den t - S t ä m m e n bemerkbar machen, so d a ß sich tag : tig 
g e g e n ü b e r s t e h e n k ö n n t e n . In der Graphik ist diese Tatsache jedoch nicht festgestellt 
worden. 

" I m Bereich der Verbal- und Adjektivflexion ist mit einem ä h n l i c h e n G r a d der A p o 
kopierung zu rechnen wie bei der Substantivflexion. 

" E . S c h w a r z , op. cit., S. 26. 


